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154/14 - Kreis Coesfeld

Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung 
des Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebüh-
ren (Rettungsdienstsatzung Kreis Coesfeld 2015) vom 
17.12.2014

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW S. 878), in 
Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13.12.2011 (GV. NRW S. 687), und des § 15 des 
Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung 
und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsge-
setz NRW – RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW S. 458), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18.12.2012 (GV. 
NRW S. 670), hat der Kreistag des Kreises Coesfeld in seiner 
Sitzung am 17.12.2014 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Der Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes bedient 
sich zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Rettungs-
dienstes im Sinne des § 6 RettG NRW, der Dienste der Stadt 
Dülmen und des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverband 
Coesfeld e. V. -, soweit er den Rettungsdienst nicht selber 
durchführt. Diese Satzung gilt für den Rettungsdienst im 
Kreis Coesfeld.

§ 2
Ausführung des Rettungsdienstes

Der Krankentransport- und Rettungsdienst führt jeden an-
geforderten Transport von Kranken oder Verletzten nach 
Maßgabe der Verfügbarkeit der Krankenkraftwagen sachge-
mäß unter Beachten aller gebotenen Vorsicht, der erteilten 
ärztlichen Weisungen und der gültigen Regeln der Ersten 
Hilfe aus. Krankenkraftwagen im Sinne dieser Satzung sind 
Notarztwagen (NAW), Rettungswagen (RTW), Krankenwa-
gen (KTW) und die im Krankentransportdienst eingesetzten 
Personenkraftwagen. Die Notwendigkeit der Beförderung 
von Kranken oder Verletzten haben Leitung und Bedienste-
te des Rettungsdienstes nicht zu prüfen, auch dann nicht, 
wenn kein ärztlicher Transportauftrag vorliegt.

Betrunkene Personen werden nicht transportiert, es sei 
denn, dass besondere Umstände (z. B. Gefahr für Leben 
und Gesundheit) einen sofortigen Transport erfordern. Lei-
chentransporte dürfen mit einem Krankenkraftwagen nicht 
durchgeführt werden.
Die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes begründet ein 
gegenseitiges anstaltsrechtliches Benutzungsverhältnis.

Die Leistung des Rettungsdienstes konkretisiert sich mit 
dem Einsatz des Rettungsmittels gem. § 2 RettG.

Eine den Rettungsdienst alarmierende Person macht auf 
das vermutete Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 
RettG aufmerksam; sie wird nicht Besteller der Leistung des 
Rettungsdienstes.

Durch die Benutzung des Feuerwehrrufes 112 entsteht nicht 
zwangsläufig ein Notruf; der Feuerwehrruf 112 ist lediglich 
der (technische) Schlüssel zur Gesprächsverbindung mit ei-
ner Notlagen abarbeitenden Stelle (Leitstelle).

§ 3
Weisungen für den Transport

Wie die Bediensteten des Rettungsdienstes sind die beför-
derten Kranken oder Verletzten an die vom Arzt / von der 
Ärztin (Notarzt/-ärztin) erteilten Weisungen hinsichtlich der 
Transportausführung gebunden.

Für den Fall, dass keine ärztliche Weisung erteilt ist, haben 
sich die zu befördernden Kranken oder Verletzten nach den 
Weisungen des Rettungsdienstpersonals zu verhalten.

Gesundheitliche oder sonstige Schäden oder Folgen, die 
aus Missachtung der vom Arzt / von der Ärztin oder vom 
Rettungsdienstpersonal gegebenen Weisungen entstehen, 
haben die Beförderten zu verantworten.

§ 4
Verhalten während des Transportes

Dem nichtärztlichen Rettungsdienstpersonal ist untersagt, 
den beförderten Kranken oder Verletzten Speisen oder Ge-
tränke zu verabreichen. Ebenso ist die Verabreichung von 
Medikamenten jeder Art untersagt. Ausnahmen sind nur auf-
grund ärztlicher Weisung zulässig.

Das Rauchen und der Genuss berauschender Getränke 
oder Genussmittel im Krankenkraftwagen sind untersagt.

§ 5
Begleitung

Die Begleitung Kranker oder Verletzter durch einen Angehö-
rigen oder eine Pflegeperson ist nach Maßgabe des Arztes 
/ der Ärztin bzw. des Rettungsdienstpersonals zulässig, bei 
Kindern und Jugendlichen erwünscht. Ein Anspruch auf 
Rückbeförderung besteht nicht.

§ 6
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Krankenkraftwagen sowie für son-
stige Leistungen im Rahmen des Krankentransport- und 
Rettungsdienstes werden Gebühren nach dem anliegenden 
Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren entsteht mit 
dem Einsatz eines Rettungsmittels des Krankentransport- 
und Rettungsdienstes nach Maßgabe des Gebührentarifs.

§ 7
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühr sind in folgender Reihenfolge ver-
pflichtet:

a) der Benutzer / die Benutzerin (Notfallpatient/-in) des Ret-
tungsdienstes,

b) Personen, denen nach Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gegenüber dem Benutzer die Unterhalts-
pflicht obliegt,

c) die böswillig den Einsatz des Krankenkraftwagens verur-
sachende Person.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Soll die Gebühr von einer Krankenkasse getragen werden, 
ist eine ärztliche Bescheinigung innerhalb von zwei Tagen 
vorzulegen.
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§ 8
Fälligkeit der Gebühren

Die Gebühr ist innerhalb von vier Wochen nach Empfang der 
Zahlungsaufforderung zu entrichten.

§ 9
Gebührengläubiger

Gebührengläubiger ist der Kreis Coesfeld.

Das Deutsche Rote Kreuz – Kreisverband Coesfeld – ist 
berechtigt, als Verwaltungshelfer die nach Maßgabe dieser 
Satzung zu entrichtenden Gebühren und Auslagen mit be-
freiender Wirkung für den Gebührenschuldner entgegen zu 
nehmen. 

§ 10
Haftung

Eine Haftung gegenüber den Benutzern tritt für solche Schä-
den ein, die durch die Ausführenden des Krankentransport- 
und Rettungsdienstes schuldhaft verursacht worden sind. Die 
Benutzer der Krankenkraftwagen und die Begleitpersonen 
haften für alle Schäden, die sie schuldhaft verursachen.

§ 11
Rechtsmittel und Vollstreckungsmaßnahmen

Gegen die Heranziehung zu Gebühren nach dieser Satzung 
ist die Klage im Verwaltungsrechtswege zulässig.

Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Rückständige 
Gebühren können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 
beigetrieben werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung des 
Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren vom 
18.12.2013 wird mit Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben.

 
Anlage
zur Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung 
des Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren 
(Rettungsdienstsatzung Kreis Coesfeld 2015)
(in der ab 01.01.2015 gültigen Fassung)

Gebührentarif gem. § 6 der Satzung

Bei der Berechnung der Entfernung werden die Kilometer 
vom Einsatz- bzw. Notfall-ort bis zum Ziel des Transports 
berücksichtigt.

1. Einsatz des Notarztes (NA-Einsatz)
     Behandlung durch den Notarzt 
 je Notfallpatient: 532,00 € 

 Für den Transport des Notfallpatienten werden zusätz-
lich Gebühren in Rechnung gestellt.

2. Einsatz des Notarztwagens (NAW-Einsatz)

a) Grundgebühr: 731,00 €
 b) Gebühr je km ab dem 31. Kilometer 2,70 €
 c) bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer 
  Personen ab dem 31. Kilometer: 
  je Person je km: 1,35 €

3. Einsatz des Rettungstransportwagens (RTW-Einsatz)

 a) Grundgebühr: 490,00 €
 b) Gebühr je km ab dem 31. Kilometer: 2,70 €
 c) bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer 
  Personen ab dem 31. Kilometer:
  je Person je km: 1,35 €

4. Einsatz des Krankentransportwagens (KTW-Einsatz)

 a) Grundgebühr für Einsätze bis 2 km: 137,00 €
 b) Grundgebühr für Einsätze ab 3 km: 190,00 €
 c) Gebühr je km ab dem 31. Kilometer: 2,50 €
 d) bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer 
  Personen ab dem 31. Kilometer:
  je Person je km: 1,25 €

5. Wartezeiten

 Wartezeiten je angefangene halbe Stunde nach Über-
schreitung der ersten Viertelstunde:  36,50 €

6. Tage- und Übernachtungsgelder
      werden nach den jeweils in Kraft befindlichen Sätzen des 

Landesreisekostengesetzes NRW erhoben.

7. Fahrzeugdesinfektionsgebühr
 nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und 

den allgemein gültigen hygienischen und mikrobiolo-
gischen Grundsätzen 109,00 €

8. Fahrzeuginnenreinigung
 bei besonders starker Verschmutzung:  30,00 €

9. Sonderreinigung
 der Schutzbekleidung bei besonders starker Verschmut-

zung: 10,00 €

10. Aus Billigkeitsgründen kann auf die Berechnung der Ge-
bühr verzichtet werden. 

11. Die Mitnahme einer Begleitperson gem. § 5 der Satzung 
erfolgt kostenlos.

12. Bei gleichzeitiger Beförderung von zwei oder mehr Per-
sonen werden die Gebühren der Ziffern 5 – 9 anteilig 
erhoben.

13. Bei Transporten, bei denen der Rücktransport am selben 
Tag erfolgt, wird nur eine Grundgebühr, die Kilometerge-
bühr und die Wartezeit nach Ziffer 5 berechnet. 

 Sofern das Fahrzeug aus einsatztaktischen Gründen zu-
rückbeordert wird, kommt es zu einer Berechnung der 
sich aus der Behandlung ergebenden fiktiven Wartezeit. 
Übersteigt die Gebühr für die Wartezeit die Grundgebühr 
nach Ziffer 4, wird an Stelle der Wartezeitgebühr eine 
zweite Grundgebühr erhoben.

14. Nachgewiesene Auslagen, die nicht bereits in die Ge-
bühr einbezogen sind und im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Einsatzes entstehen, hat der Ge-
bührenschuldner zu ersetzen.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Rechts-
verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Rechtsverordnungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 17.12.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

155/14 - Kreis Coesfeld

Satzung des Kreises Coesfeld vom 17.12.2014 über die 
Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem 
Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung so-
wie der Fleischhygiene 

Auf Grund

- Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche 
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebens-
mittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz (Abl. Nr. L 165 vom 
30.04.2004) in der jeweils geltenden Fassung

- § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.08.1999 (GV NRW S. 524/SGV NRW 2011) in der je-
weils geltenden Fassung

- § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes (Zustän-
digkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW – Zust-
VOVS NRW) vom 11. Dezember 2007 (GV NRW 2007 
S. 662) in der jeweils geltenden Fassung

- §§ 5, 26 Abs. 1 Buchstabe f der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NW S. 646) in der jeweils 
geltenden Fassung

hat der Kreistag folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührentatbestand und Gebührenschuldner

(1) Für die in Anhang IV Abschnitt A und Anhang V Abschnitt 
A der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 über amt-
liche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestim-
mungen über Tiergesundheit und Tierschutz genannten 
Tätigkeiten (Amtshandlungen) werden Gebühren nach 
der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW 
(AVerwGebO NRW) vom 03.07.2001 (GV. NRW. 2001 S. 
262) in der z.Z. geltenden Fassung (SGV NRW 2011) 
erhoben.

 
 Aufgrund des § 2 Abs. 3 Satz 1 GebG NRW werden für 

die in dieser Satzung aufgeführten gebührenpflichtigen 
Amtshandlungen von den Tarifstellen 23.8.4 der AVer-
wGebO NRW abweichende Gebührensätze nach die-
ser Satzung unter Berücksichtigung der Kriterien nach 
Anhang VI und Artikel 27 Abs. 5 der Verordnung (EG) 
882/2004 und des § 3 GebG NRW erhoben.

 
(2) Gebührenpflichtig sind die natürlichen und juristischen 

Personen, die die nach Absatz 1 gebühren- oder kosten-
pflichtigen Amtshandlungen zurechenbar verursachen 
bzw. deren Tätigkeiten Amtshandlungen i.S.d. Absatzes 
1 unterliegen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Kleinbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in 
denen im Durchschnitt des vergangenen Kalenderjahres 
weniger als 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet 
worden sind. Schlachtet ein Betrieb nur Kaninchen oder 
Geflügel, so erhöht sich dieser Wert auf 5.000 Tiere.

 Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in 
denen im Durchschnitt des vergangenen Kalenderjahres 
mehr als 5.000 Kaninchen/Stück Geflügel oder minde-
stens 1.500 andere Tiere im Kalendermonat geschlach-
tet worden sind. 

 Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, er-
folgt die Einstufung als Klein- oder Großbetrieb im lau-
fenden Kalenderjahr nach den tatsächlichen monatli-
chen Schlachtzahlen. 

(2) Hausschlachtungen sind Schlachtungen außerhalb ge-
werblicher Schlachtbetriebe, bei denen das erschlach-
tete Fleisch ausschließlich zum privaten Verzehr durch 
den Tierhalter oder seine Familie bestimmt ist.

§ 3  
Gebühren in gewerblichen Kleinbetrieben

In gewerblichen Kleinbetrieben beträgt der Gebührensatz 
für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Fleisch-
untersuchung je Tier bei einer täglichen Gesamtzahl der 
Schlachtungen von: 
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Tierart / Schlachtgewicht Staffel I Staffel II Staffel III Staffel IV Staffel V Staffel VI
bis 5 Tiere 6 - 35 Tiere 36 - 64 Tiere 65 - 119 

Tiere
120 bis 199 
Tiere

200 und 
mehr Tiere

EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier
Kälber (bis 8 Monate) 27,89 23,25 18,78 15,11 11,63 11,63
ausgewachsene Rinder 27,78 23,14 18,67 15,04 11,57 11,57
Schweine u. Wildschweine
  weniger als 25 kg 16,22 11,36 9,29 7,38 5,68 5,68
  mindestens 25 kg 16,22 11,36 9,29 7,38 5,68 5,68
Schafe und Ziegen
  weniger als 12 kg 12,42 7,78 6,24 5,06 3,89 3,89
  mindestens 12 kg 12,42 7,78 6,24 5,06 3,89 3,89
Wildwiederkäuer
  weniger als 12 kg 12,42 7,78 6,24 5,06 3,89 3,89
  mindestens 12 kg 12,42 7,78 6,24 5,06 3,89 3,89
Einhufer 40,87 36,01 29,48 23,41 18,01 18,01
Kaninchen 0,40 0,40 0,25 0,26 0,16 0,12

Sind die Gebühren entsprechend den Schlachtzahlstaffeln 
zu ermäßigen, werden, außer bei Staffel 2, mindestens die 
Gebühren erhoben, die sich aus der Multiplikation der höch-
sten Tierzahl der niedrigeren Schlachtzahlstaffel mit dem 
darin enthaltenen Gebührensatz ergeben. 

§ 4 
Gebühren für Trichinenuntersuchungen

Die Gebühr für Trichinenuntersuchungen bei Wildschwei-
nen, Sumpfbibern, Dachsen oder anderen Tieren, die Träger 
von Trichinen sein können und die gebührenpflichtig nicht 
dem Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 882/2004 unter-
fallen sowie keiner Fleischuntersuchung unterliegen und für 
die keine Gebührenerhebung nach §§ 3, 5 oder 9 erfolgt, be-
trägt je Tier bei täglichen Schlachtungen / Untersuchungen 
je Gebührenschuldner 7,45 EUR.

§ 5
Gebühren bei Hausschlachtungen

Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit Fleischunter-
suchungen bei Hausschlachtungen werden die in § 3 ge-
nannten Gebührensätze erhoben.

§ 6
Gebühren für BSE-Untersuchungen

Für die fleischhygienerechtlichen Untersuchungen an ge-
schlachteten Rindern auf BSE (Bovine Spongiforme Enze-
phalopathie) wird die Gebühr nach den §§ 3, 5 und 9 für 
jedes untersuchte Tier um 17,80 EUR je Tier erhöht.

§ 7 
Gebühren in Geflügelschlachtbetrieben 

In Geflügelschlachtbetrieben wird für die Durchführung der 
Schlachttier- und Geflügelfleischuntersuchung eine Gebühr 
nach Zeitaufwand erhoben. Für die Berechnung werden 
die vom für Inneres zuständigen Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen veröffentlichten, jeweils gültigen Stun-
densätze zugrunde gelegt. Abgerechnet wird für jede ange-
fangenen 15 Minuten (einschl. Vorbereitungs-, Fahr-, Warte- 
und Nachbereitungszeit). 

Daneben wird eine Pauschale für Fahrtkosten in Höhe von 
20,00 EUR erhoben. 

§ 8 
Wartezeiten, Untersuchungen zu besonderen Zeiten

(1) Stehen die angemeldeten Tiere nicht zur angegebenen 
Zeit zur Untersuchung bereit oder entsteht eine Unter-
brechung der Amtshandlung, die vom Gebührenpflichti-
gen zu vertreten ist, wird eine zusätzliche Wartegebühr 
erhoben. 

 Diese beträgt, soweit die Wartezeit über 20 Minuten hi-
nausgeht, 75 % der Gebühr nach §§ 3, 5 oder 7

(2) Wird die Untersuchung auf Verlangen zwischen 18.00 
und 7.00 Uhr, an Sonnabenden nach 15.00 Uhr oder an 
Sonntagen oder an gesetzlichen Feiertagen durchge-
führt, und zwar auch dann, wenn nicht die gesamte Un-
tersuchung, mindestens aber die Fleischuntersuchung in 
der zuschlagspflichtigen Zeit durchgeführt wird, wird eine 
zusätzliche Gebühr in Höhe von 75 % der Gebühr nach 
§§ 3, 5 oder 7 erhoben.

§ 9
Gebühren in gewerblichen Großbetrieben

(1) In gewerblichen Großbetrieben beträgt der Gebühren-
satz für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der 
Fleischuntersuchung bei der Tierart Schwein je Tier 1,40 
EUR.

(2) Der Gebührensatz für Amtshandlungen im Zusammen-
hang mit der Fleischuntersuchung bei anderen Tierarten 
als der Tierart Schwein bemisst sich nach der betref-
fenden Tarifstelle der Allgemeinen Verwaltungsgebüh-
renordnung NRW (AVerwGebO NRW). 

§ 10 
Nichtausführung der Untersuchung

Unterbleibt die Untersuchung, weil die beabsichtigte 
Schlachtung, Zerlegung etc. nicht zu der gemeldeten Zeit 
ausgeführt wurde, ist die Gebühr für die angemeldeten 
Amtshandlungen zu entrichten. 

§ 11
Auslagen 

Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer 
Amtshandlung Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der 
Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner diese 
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zu erstatten. Als Auslagen können z. B. erhoben werden: 
Postgebühren, Zeugen- und Sachverständigengebühren, 
Kosten für die Beförderung und Verwahrung von Sachen. 

§ 12
Einziehung, Fälligkeit, Rechtsmittel

(1)  Die Gebühren und Kosten/Auslagen sind durch die Un-
tersucher einzuziehen, soweit nicht Gebührenbescheide 
erteilt werden. Die Gebührenschuld entsteht mit Been-
digung der Amtshandlung oder der sonstigen Dienstge-
schäfte.

(2)  Soweit Gebühren und Kosten/Auslagen durch Bescheid 
angefordert werden, sind diese innerhalb von 10 Tagen 
nach Erhalt des Bescheides fällig. Es können angemes-
sene Abschlagszahlungen gefordert werden.

(3)  Wird gegen die gebührenpflichtige Amtshandlung oder 
die Gebührenfestsetzung ein Rechtsmittel eingelegt, so 
wird dadurch die Fälligkeit der Gebühr nicht aufgehoben.  

§ 13
Schlussbestimmungen

(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

(2)  Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung des 
Kreises Coesfeld über die Erhebung von Gebühren für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet der Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachung sowie der Fleischhygiene vom 
14.12.2011 i.d.F. der zweiten Satzung zur Änderung der 
Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von 
Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwachung sowie der Fleisch-
hygiene vom 19.12.2013 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Rechts-
verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Rechtsverordnungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 17.12.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

156/14 - Kreis Coesfeld

Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises 
Coesfeld über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung von Abfallentsorgungsanlagen vom 17.12.2014

Aufgrund der §§ 5 und 26 Abs. 1 Satz 2, Buchst. f) der Kreis-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW 
S. 646/SGV.NRW 2021), der §§ 1 bis 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW S. 712/SGV.NRW 610), des § 9 des 
Abfallgesetzes für das Land  Nordrhein-Westfalen (LAbfG) 
vom 21.06.1988 (GV.NRW S. 250/SGV.NRW 74) sowie des 
§ 16 der Satzung über die Abfallentsorgung durch den Kreis 
Coesfeld vom 18.12.2002 - in den jeweils geltenden Fas-
sungen - hat der Kreistag des Kreises Coesfeld in seiner 
Sitzung am 17.12.2014 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen 
vom 18.12.2002 in der Fassung der neunten Änderungssat-
zung vom 18.12.2013 wird wie folgt geändert:

§ 5 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

§ 5
Gebühren

(1) Für die nach Gewicht, Nutzlast und Stückzahl abzurech-
nenden Abfallanlieferungen zu den Entsorgungsanlagen 
des Kreises Coesfeld bzw. zu den Entsorgungsanlagen 
vom Kreis beauftragter Dritter sind nachstehende Benut-
zungsgebühren zu entrichten:

1. Restabfälle aus gemeindlichen Sammlungen (Inhalte 
aus 60/90/120/240 l Gefäßen und 1.100 - 5.000 l 
Containern sowie Restabfälle aus Sperrmüllsamm-
lungen)

 je Gewichtstonne: 145,00 €

2. Restabfälle aus dem kommunalen Be-
reich (z. B. Verwaltungen, Bauhöfe, Schu-
len) 

 je Gewichtstonne: 145,00 €

3. Umschlag von Restabfällen in Coesfeld-Brink und 
Transport zur Entsorgungsanlage

 je Gewichtstonne: 20,00 €

4. Altholz
 je Gewichtstonne:        4,00 €

5. Verwertbare Grün- und Bioabfälle
 je Gewichtstonne: 66,00 €
  
6. Schadstoffe
 je Gewichtstonne: 200,00 €

7.  Asbesthaltige Baustoffe 
 (max. 1 t bzw. max. 1 cbm 
 i.R. einer freiwilligen Anlieferung)
 je Gewichtstonne: 300,00 €
 Mindestgebühr: 10,00 €

8. Altpapier
 je Gewichtstonne: 13,00 €

9. Altmetall
 je Gewichtstonne: 99,00 €

10. E-Schrott
 je Gewichtstonne: 99,00 €
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(2) Grundlage für die Festsetzung der Grundgebühr nach § 
4 Abs. 2 ist ein Kostenanteil der im Kalkulationszeitraum 
angesetzten Vorhaltekosten für die zur Verfügung gestell-
ten Entsorgungsanlagen zur Beseitigung des Restmülls. 
Die Grundgebühr beträgt 16,50 €/Einheit/Jahr bei Umla-
ge der vorgenannten Kostenanteile auf die Gesamtsum-
me aller Einheiten, die sich aus der Gesamtzahl und der 
Größe aller im Rahmen des Gemeindlichen Anschluss- 
und Benutzungszwanges angeschlossenen Restmüll-
gefäße unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Abfuhrintervalle ergibt. Stichtag für die Ermittlung der Ge-
fäßzahlen ist der in § 4 Abs. 2 genannte Zeitpunkt. Unter 
Berücksichtigung der bei den unterschiedlichen Gefäß-
größen und bei den unterschiedlichen Abfuhrintervallen 
vorgenommenen unterschiedlichen Gewichtung hinsicht-
lich der Zuordnung der Einheiten wird die Grundgebühr 
für jedes im gemeindlichen Anschluss- und Benutzungs-
zwang aufgestellte Restmüllgefäß wie folgt festgesetzt:

a) 60/90/120-l-Restmüllgefäß bei vierwöchentlichem
 Abfuhrintervall (1 Einheit): 16,50 €/Jahr

b) 60/90/120-l-Restmüllgefäß bei vierzehntägigem 
 Abfuhrintervall (1,10 Einheit): 18,16 €/Jahr

c) 240-l-Restmüllgefäß (2 Einheiten): 33,00 €/Jahr

d) 1.100-l-Restmüllcontainer (10 Einheiten): 
   165,00 €/Jahr

e) 2.500-l-Restmüllcontainer (21 Einheiten): 
   346,50 €/Jahr

f) 5.000-l-Restmüllcontainer (42 Einheiten): 
   693,00 €/Jahr

Artikel II

Die Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Rechts-
verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Rechtsverordnungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 17.12.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

157/14 - Kreis Coesfeld

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Ab-
fallentsorgung im Kreis Coesfeld vom 17.12.2014

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordr-
hein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 646/SGV.NRW 2021), der 
§§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land  Nordrhein-
Westfalen (LAbfG) vom 21.06.1988 (GV.NRW S. 250/SGV.
NRW 74), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24.02.2012 (BGBl. I S. 212) sowie des § 17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) - in den jeweils 
geltenden Fassungen - hat der Kreistag des Kreises Co-
esfeld in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Abfallentsor-
gung im Kreis Coesfeld vom 19.12.2012 wird wie folgt ge-
ändert:

(1)
In § 10 Abs. 1 wird nach „Bio- und Grünabfälle“ der Text 
„Kunststoffe“ eingefügt.

(2)
In der Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung wird 
im Positivkatalog nach dem AVV-Schlüssel „20 01 38 – Holz 
…“ der AVV-Schlüssel „20 01 39 – Kunststoffe“, Entsor-
gungsanlage „9“ eingefügt.

(3)
In der Anlage 2 zur Satzung über die Abfallentsorgung wird 
unter Ziffer 9 die „Sortieranlage Coesfeld, Brink 37b, 48653 
Coesfeld“ und unter Hinweisen die Abfallart „Kunststoffe“ 
eingefügt.

Die bisherige Ziffer 9 wird Ziffer 10.

Artikel II

Die Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Rechts-
verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Rechtsverordnungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
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schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 17.12.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

158/14 - Kreis Coesfeld

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl des Landrates/der Landrätin des Kreises Coes-
feld am 13.09.2015

Gemäß § 75 b Abs. 1 S. 1 der Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 730) fordere ich zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl des Landrats/der Landrätin 
des Kreises Coesfeld auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die vom Wahlleiter des Kreises Coesfeld, Friedrich-
Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld - Gebäude I, Zimmer 131 
- auf Anforderung kostenlos abgegeben werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 und §§ 46 b und 
46 d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) und 
der §§ 25 und 26 sowie §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich 
hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Allgemeines

1.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Be-
werberin enthalten. Wahlvorschläge können von politi-
schen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen) eingereicht werden. Wer für das 
Amt des Landrats/der Landrätin wählbar ist, kann sich 
selbst vorschlagen. Parteien und Wählergruppen kön-
nen auch gemeinsam einen Bewerber/eine Bewerbe-
rin vorschlagen.

1.2 Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von 
Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union besitzt und eine Wohnung in der Bun-
desrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr 
vollendet hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist sowie Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für 
die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am 
Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

 Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), 
die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen 
Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.

1.3 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wäh-
lergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. 
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, 
so kann die Partei oder Wählergruppe ihren Bewerber/
ihre Bewerberin in einer Versammlung von Wahlbe-
rechtigten aufstellen lassen.

 Wird eine Person von mehreren Parteien oder Wähler-
gruppen als gemeinsame/r Bewerber/Bewerberin be-
nannt, ist sie hierzu entweder in einer gemeinsamen 
Versammlung oder in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Trä-
ger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen 
anderen als den gemeinsamen Bewerber/die gemein-
same Bewerberin wählen oder zur Wahl vorschlagen.

 Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Ver-
treterinnen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, 
wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Frühester Zeitpunkt für 
die Wahl der Vertreter/innen für die Vertreterversamm-
lungen und der Bewerber/innen ist der 21.07.2013.

 Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung 
kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusam-
mentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen ein-
berufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberech-
tigt ist.

 Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch 
erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim-
mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.

 Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen 
für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien 
und Wählergruppen durch ihre Satzungen.

 Über die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin ist 
eine Niederschrift mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschie-
nenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahl-
berechtigte und Ergebnis der Abstimmung zu fertigen. 
Der Leiter/Die Leiterin der Versammlung und zwei von 
diesem/dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
haben dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/der Be-
werberin für das Amt des Landrats/der Landrätin in ge-
heimer Abstimmung erfolgt ist.

1.4 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der Vertretung des Kreises Coes-
feld, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags 
aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag vertreten, so 
kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 
sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen 
Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche 
Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf 
Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Par-
teiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung 
ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht 
haben.
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2. Form und Inhalt der Wahlvorschläge

2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 
11 d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten:

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnungen aller be-
teiligten Wahlvorschlagsträger; andere Wahlvor-
schläge können durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagsträgers gekennzeichnet werden;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der 
Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Be-
werberin.

 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen von den jewei-
ligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeich-
ner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahl-
gebiet wahlberechtigt sein.

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.4 genannten Parteien 
und Wählergruppen müssen außerdem von minde-
stens 270 Wahlberechtigten des Kreises persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Ein-
zelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nach-
zuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstän-
den, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

 Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.4 genannten 
Parteien und Wählergruppe fallen.

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 270 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif-
ten auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 c zur 
KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beach-
ten:

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom 
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung 
sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei gemeinsamen Wahlvorschlä-
gen sämtliche beteiligten Parteien oder Wähler-
gruppen, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerbe-
rinnen das Kennwort, sowie Familienname, die 
Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden 
Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter 
vermerkt diese Angaben im Kopf der Formblätter.

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag 
unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben; die 
Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag 
der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des 
Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag 
der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von 

der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich 
ausgefüllt werden.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist 
auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung seiner/ihrer Stadt/Gemeinde nach dem Mu-
ster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass 
er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahl-
vorschlägen ungültig.

- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers/der 
Bewerberin durch eine Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterschriften sind ungültig.

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/
diese im Kreis wahlberechtigt ist.

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12 c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der Anlage 11 d zur 
KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Be-
werber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie 
für keine andere gleichzeitig stattfindende Wahl 
zum (Ober-) Bürgermeister/zur (Ober-)Bürgermei-
sterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. Die ord-
nungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklä-
rung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13 b zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Mu-
ster der Anlage 11 d zur KWahlO abgegeben wer-
den.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin 
(Anlage 9 c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 
8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt über die geheime Abstimmung (Anlage 
10 c zur KWahlO). Die Beibringung einer Ausfer-
tigung der Niederschrift und der Versicherung 
an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Landrats/der 
Landrätin des Kreises Coesfeld sind spätestens bis 

         Montag, 27.07.2015 , 18:00 Uhr (Ausschlussfrist),

beim Wahlleiter des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-
Straße 7, 48653 Coesfeld - Gebäude I, Zimmer 131 - ein-
zureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig 
behoben werden können.
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Für weitere Auskünfte steht das Wahlbüro des Kreises gerne 
zur Verfügung. Es ist telefonisch unter der Rufnummer 02541-
189130 sowie per E-Mail unter wahlen@kreis-coesfeld.de  er-
reichbar.

Coesfeld, 22.12.2014

Der Wahlleiter 
für den Kreis Coesfeld
gez. Gilbeau

159/14 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Be-
trieb von drei Windenergieanlagen in Rosendahl

Die Firma Höpinger Wind GmbH & Co. KG, Esking 5, 48727 
Billerbeck, hat die Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb von drei Windenergieanlagen auf dem Grundstück 
in Rosendahl, Gemarkung Darfeld, Flur 9, Flurstück 211, be-
antragt. 
Gegenstand des Antrages sind drei Windenergieanlagen 
des Herstellers Enercon E 115 mit je einer Nabenhöhe von 
149 m, Rotordurchmesser 115,7 m, Gesamthöhe 206,85 m 
und je einer elektrischen Nennleistung von 3 MW.
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Die Anlage soll am 31.10.2015 in Betrieb genommen wer-
den, sofern die beantragte Genehmigung erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde vom Antragsteller eine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung als Grundlage zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Gemäß § 1 Abs. 2 der 9. 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren), ist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unselbständiger Teil des Genehmigungs-
verfahrens.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
07.01.2015 bis einschließlich 06.02.2015  während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Gemeindeverwaltung Rosendahl, Bauamt, Zimmer 127, 
 Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl,
2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 222, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 20.02.2015 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 

Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG - auch bei Ausblei-
ben der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben -, in einem besonderen Er-
örterungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgese-
hen für den 12.03.2015 ab 10:00 Uhr, im Sitzungssaal der 
Gemeindeverwaltung Rosendahl, Hauptstraße 30, 48720 
Rosendahl. 
Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfinden, wird dies 
rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme 
haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden der 
Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Ausle-
gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Per-
sonen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-
bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-
dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   

Coesfeld, den 22.12.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

160/14 - Stadt Dülmen

Schulgeldordnung für die Städtische Musikschule Dül-
men und Haltern am See

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2014 die 
2. Änderung der Schulgeldordnung der Städt. Musikschule 
Dülmen und Haltern am See beschlossen.

Die Schulgeldordnung für die Städtische Musikschule Dül-
men und Haltern am See vom 19.06.2008 i. d. F. der 2. Än-
derung vom 11.12.2014 wird mit Wirkung vom 01.01.2015 
wie folgt geändert:

1. Ziffer 3.1 der v. g. Schulgeldordnung erhält folgende Fas-
sung:

 Das Schulgeld für Haupt- bzw. Ensemble-/Ergänzungs-
fächer ist ein Jahresentgelt, das sich jeweils auf ein 
Schuljahr (01.01. - 31.12.) bezieht. Es ist monatlich fällig 
zum jeweils 15. des Monats.

2. Ziffer 9 der v. g. Schulgeldordnung erhält folgende Fas-
sung:

 Die Schulgeldordnung für die Städt. Musikschule Dül-
men und Haltern am See vom 19.06.2008 i. d. F. der 2. 
Änderung vom 11.12.2014 tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Dülmen, den 16.12.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Lisa Stremlau
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161/14 - Stadt Dülmen

Bildung eines Wahlausschusses für die Stadt Dülmen 

Gemäß § 2 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen, in der zur Zeit gültigen Fassung, hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in der 
Sitzung am 11.12.2014 folgende Beisitzer/innen und Stell-
vertreter/innen in den Wahlausschuss für die Kommunal-
wahlen der Wahlperiode 2014-2020 gewählt:

Beisitzer/in Stellvertreter/in

Markus Brambrink Claus Joachimczak
Bischof-Ketteler-Str. 25 Coesfelder Str. 57
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Annette Holtrup Ludwig Hetrodt
Rödder 10 Weddern 29
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Manuela Pross Markus Schmitz
Peppermühl 5 c Brokweg 92
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Gabriele Sondermann Helmut Kreuznacht
Halterner Straße 313 a Bauerschaft 171
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Hans Twiehoff Edith Eiersbrock
Kleefeld 13 Am Hagenbach 6
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Sebastian Fiedler Heiner Kiekebusch
Baaksquell 17 Luise-Hensel-Pfad 2
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Olaf Schlief Elisabeth Mönning
Hanninghof 12 Kleefeld 14
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Matthias Schneider Ralf Cordes
Bergfeldstraße 38 Nienkamp 20
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Detlev Rathke Wolfgang Müller
Alter Münsterweg 31 Eisenbahnstraße 71
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Christian Wohlgemuth Ralf Schmidt
Westhagen 57 Danziger Straße 101
48249 Dülmen 48249 Dülmen

Dülmen, 19.12.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

162/14 - Stadt Dülmen

1.) 75. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich „Sondergebiet Linnertstraße“ im Stadtbe-
zirk Dülmen – Mitte

2.) Aufstellung des Bebauungsplanes „Linnertstraße – 
Teil III“

hier: Einladung zur Bürgerversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat am 
02.10.2014 die Einleitung der Verfahren zur 75. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Sondergebiet 
Linnertstraße“ und zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Linnertstraße – Teil III“ in der Gemarkung Dülmen-Stadt be-
schlossen.

Die räumlichen Geltungsbereiche der Bauleitpläne sind dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Die räumlichen Geltungsbereiche sind auch unter der Inter-
net-Adresse 

http://www.duelmen.de/927.html

abrufbar.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung werden 
gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich 
vorgestellt am

Montag, 12.01.2014, 17.00 Uhr
im großen Sitzungssaal des Rathauses, 
Markt 1-3, 48249 Dülmen, 48249 Dülmen

Den Versammlungsteilnehmern wird Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben.

Dülmen, 15.12.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
i.V. gez. Leushacke
Stadtbaurat
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163/14 - Stadt Dülmen

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Kordel - Änderung und Erweiterung“
hier: Einladung zur Bürgerversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 06.11.2014 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kordel - Ände-
rung und Erweiterung“ in der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel 
beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes ist dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Der räumliche Geltungsbereich ist auch unter der Internet-
Adresse 

http://www.duelmen.de/927.html
abrufbar.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung werden 
gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich 
vorgestellt am

Mittwoch, 14.01.2015, 17.00 Uhr
im Gemeindesaal St. Michael, Rödder 25a, 

48249 Dülmen

Den Versammlungsteilnehmern wird Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben.

Dülmen, 19.12.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
i.V. Leushacke
Stadtbaurat


